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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1946

Norm

EheG §39

Rechtssatz

Die Drohung muß nicht auf den Abschluß der Ehe gezielt haben, die Zwangslage kann auch durch andere Tatsachen

begründet werden.

Entscheidungstexte

1 Ob 99/46
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